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I. Ausgangslage und Vorbemerkungen 

Der vorliegende Bericht bietet eine Übersicht über die zwischen 2014 und 2016 erschienenen, zent-

ralen Publikationen zum Schweizerischen Föderalismus. In die Analyse einbezogen wurden Monogra-

phien, Sammelbände und Periodika sowie Aufsätze in Fachzeitschriften und Beiträge in ausgewählten 

Printmedien, welche sich vertiefter mit Facetten des Föderalismus auseinandersetzen. Zusätzlich 

wurden Forschende aus den verschiedensten Disziplinen zu ihren aktuellen Projekten befragt. 

Die folgende Analyse skizziert zunächst thematisch geordnet die wichtigsten Fragestellungen, For-

schungsthemen und Ergebnisse (II.), bevor im Rahmen einer Würdigung (III.) Schwerpunkte der Föde-

ralismusforschung der letzten drei Jahre ausgelotet werden. Das Verzeichnis der erfassten Publikati-

onen und Projekte findet sich im letzten Teil des vorliegenden Berichts (IV.). 

II. Einzelne Themenbereiche  

A. Zum Schweizerischen Föderalismus im Allgemeinen  

1. Grundlagen 

Neben der dritten, von BERNHARD EHRENZELLER et al. (2014) herausgegebenen Auflage des St. Galler 

Kommentars zur Schweizerischen Bundesverfassung erscheint mit dem Basler Kommentar zur Bun-

desverfassung (BERNHARD WALDMANN/EVA MARIA BELSER/ASTRID EPINEY [Hrsg.] 2015) ein neues Werk in 

der Landschaft der Bundesverfassungskommentare. Damit erfahren auch die föderalismusrelevanten 

Verfassungsbestimmungen eine aktuelle und umfassende Analyse im Lichte der Lehre und Recht-

sprechung.  

Im Rahmen ihrer neu aufgelegten Grundlagewerke zum Schweizerischen Staatsrecht zeigen sodann 

GIOVANNI BIAGGINI, THOMAS GÄCHTER und REGINA KIENER (2015), ULRICH HÄFELIN et al. (2016), RENÉ RHI-

NOW, MARKUS SCHEFER und PETER UEBERSAX (2016) sowie PIERRE TSCHANNEN (2016) erläuternd die bun-

desstaatliche Ordnung auf. Spezifisch mit dem Staatsrecht der Kantone und damit mit allen zentra-

len, die Kantone konstituierenden Regeln und Grundsätzen befasst sich ANDREAS AUER (2016).  

In ihren Abbildungen der Forschung zum politischen System der Schweiz bieten schliesslich PETER 

KNOEPFEL et al. (2014) und ADRIAN VATTER (2014 in erster und 2016 in zweiter Auflage, Politisches Sys-

tem) auch eine Übersicht über die beteiligten Institutionen, Akteure, politischen Prozesse und Ent-

scheidungen. 

2. Föderalismus und Demokratie  

Grundlegend mit der Thematik der demokratischen Mitwirkung im föderalen Staat beschäftigen sich 

zunächst CHARLES B. BLANKART und DENNIS C. MUELLER (2014) mit ihrer Eignungsprüfung der Grundmo-

delle der Demokratie für die verschiedenen Staatsebenen. NICOLAS SCHMITT (2015, Festschrift) be-

leuchtet die Instrumente der direkten Demokratie auf Bundes- und Kantonsebene aus verschiedenen 

Blickwinkeln, und BAS DENTERS et al. (2014) stellen sich die Frage nach dem Einfluss der Bevölkerungs-

zahl auf die Qualität der Demokratie der entsprechenden Gebietskörperschaft. Dabei gelangen sie 

zum Ergebnis, dass eine hohe Populationszahl insgesamt einen leicht negativen Effekt auf die Quali-

tät der lokalen Demokratie hat. LEONHARD NEIDHART (2016) vertritt schliesslich die Ansicht, dass die im 
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Schweizerischen Bundesstaat ausgeprägte Machtteilung – in vertikaler Hinsicht auch durch den Föde-

ralismus − die Bedeutung von Wahlen senkt.  

PATRIZIA ATTINGER (2016) analysiert in ihrer Dissertation die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu den 

Gültigkeitsvoraussetzungen für kantonale Volksinitiativen. Auch WERNER BUSSMANN (2015) kon-

zentriert sich auf die kantonale Ebene und stellt fest, dass diese für die direkte Demokratie aufgrund 

zunehmender bundesseitiger Reglementierung und interkantonaler Harmonisierung an Attraktivität 

eingebüsst hat: Da damit kantonale Initiativen vermehrt für (teil-)ungültig erklärt werden, verlagert 

sich die Ausübung der politischen Rechte tendenziell auf die Bundesebene. ZOLTÁN TIBOR PÁLLINGER 

(2015) und MARTIN SENTI (2014) stellen zudem fest, dass der Ausbau demokratischer Verfahren in den 

Kantonen einen Einfluss auf die Position und Rolle der Gliedstaaten im föderalen Gefüge hat. So wur-

de beispielsweise die Position und Stimme des Kantons auf Bundesebene insoweit geschmälert, als 

dass die Wahl der Abgeordneten für den Ständerat nicht mehr wie früher gemeinhin üblich durch die 

Kantonsparlamente, sondern im Rahmen einer Volkswahl erfolgt.  

3. Zentralisierungstendenz 

Die Tendenz zu vermehrter Bundesregelung und -tätigkeit sowie zu einer insgesamt stärkeren Stel-

lung des Bundes im föderalen Gefüge wird während des Berichtszeitraums intensiv diskutiert und 

von der Wissenschaft in verschiedenen Zusammenhängen aufgegriffen.  

Neben der Ergründung der Ursachen steht dabei insbesondere die Suche nach geeigneten Gegenstra-

tegien im Vordergrund. KASPAR VILLIGER (2015) geht dabei von der Prämisse aus, dass die Tendenz zur 

Zentralisierung föderalistischen Staaten inhärent ist, und es unklar scheint, wie ihr am wirksamsten 

begegnet werden kann. PAUL SCHNEEBERGER (2014, Hohlform) verweist im Rahmen seiner Ursa-

chenanalyse auf die Tendenz von Akteuren des nationalen Politgeschehens, den Regelungsbedarf auf 

Bundesebene zu verorten. Zudem identifiziert er Finanzhilfen des Bundes als Anreiz zur Aufgabe von 

Selbstverantwortung seitens der Kantone. Ähnlich argumentieren auch CHRISTOPH A. SCHALTEGGER und 

MARC M. WINISTÖRFER (2014, NZZ sowie auch 2014, Subsidiarität) und sehen im Ausbau direktdemo-

kratischer Instrumente in Bereichen der föderalistischen Aufgaben- und Finanzordnung eine mögli-

che Gegenmassnahme zum Zentralisierungstrend. Als präventive Massnahme und damit als Strategie 

für einen vitalen Föderalismus nennt CHRISTOPH A. SCHALTEGGER (2015, Fiskalische Äquivalenz) zudem 

die bundesstaatliche Aufgabenverteilung unter Beachtung des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz 

hervor. Nach PETER GRÜNENFELDER (2014) sind Kompetenzverschiebungen zum Bund oftmals auch 

Folge der öffentlichen Skandalkultur: (Bedauerliche) Einzelfälle sind medial derart präsent, dass ein 

Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung suggeriert wird. Auch JEAN-MICHEL CINA (2016) 

hebt die reflexartige Forderung nach einer Bundesregelung zur Problembewältigung hervor und plä-

diert stattdessen für eine Lösung dort, wo die Probleme tatsächlich bestehen. MARTIN SENTI (2014) 

und BENJAMIN WITTWER (2014) beschäftigen sich mit der zur Abwendung einheitlicher Lösungen ange-

dachten horizontalen Kooperation. Während MARTIN SENTI die Ansicht vertritt, dass damit eher eine 

Annäherung von Bund und Kantonen erreicht wird, sieht BENJAMIN WITTWER in der intensiven inter-

kantonalen Zusammenarbeit ein valables Gegenmittel zur Zentralisierungstendenz. Nach MASSIMO S. 

LATTMANN (2016) liesse sich die Zentralisierung durch eine Plafonierung der Bundesausgaben mittels 

einer Staatsquotenbremse aufhalten.  
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Die Bedeutungszunahme der eidgenössischen Ebene wird auch spezifisch für einzelne Sachbereiche 

thematisiert. CLAUDIA SCHOCH (2014) beispielsweise spricht die zunehmende bundesseitige Einfluss-

nahme auf das ursprünglich rein kantonal organisierte Gesundheitswesen im Rahmen der Kranken-

versicherungsgesetzgebung an. Diese Tendenz setzt SCHOCH in Relation zu der zunehmend speziali-

sierten und teureren Medizin. MARC TRIBELHORN (2014) weist auf die Diskussion rund um die Entste-

hung der neuen Kulturbotschaft des Bundes hin. Als Ausgangspunkt für die stärker koordinierte Tä-

tigkeit aller Staatsebenen im Rahmen einer «Nationalen Kulturpolitik» sah sich die Kulturbotschaft 

mit Skepsis gegenüber einem derartigen Engagement des Bundes in einem traditionellen und identi-

tätsstiftenden Zuständigkeitsbereich der Kantone konfrontiert. ANDREAS GLASER (2015, E-Government) 

führt überdies aus, dass auch im Rahmen der Digitalisierung des Staatshandelns zentrale Lösungen 

auf dem Vormarsch sind. Ursächlich dafür dürfte das Interesse an einem bürgerfreundlichen und 

damit einheitlichen Erscheinungsbild sowie die Ressourcenstärke des Bundes sein.  

4. Weitere Studien zum Föderalismus im Allgemeinen 

JURI AUDERSET (2016) widmet sich der Bedeutungsveränderung des Föderalismusbegriffs aufgrund der 

revolutionären Erfahrungsumbrüche im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert und 

zeigt auf, wie die umstrittenen Semantiken auch in der Schweiz zur Bearbeitung politischer und ge-

sellschaftlicher Konflikte mobilisiert und transformiert wurden. ELISABETH HAAS untersucht im Rahmen 

eines Projektes auch die politische Ikonografie des Föderalismus in der Schweiz im langen 19. Jahr-

hundert. MICHAEL HERMANN (2016) geht der Frage nach, was die Schweiz zusammenhält und zeichnet 

dabei das Bild eines vielgestaltigen Staates, welcher unter anderem aufgrund einer stetigen Über-

schneidung der Gegensätze im Rahmen eines kleinteiligen Föderalismus zu einem festen Gebilde 

herangewachsen ist. BERNHARD WALDMANN (2016, Folklore) skizziert ausgehend von einer historischen 

Annäherung die Wesenselemente des Schweizerischen Föderalismus und zeigt angesichts des Sub-

stanzverlusts der föderalen Ordnung Reformansätze auf. Nach PETER HÄNNI (2014) stellt der Födera-

lismus denn auch eine moderne, anpassungsfähige Staatsorganisation dar. JÖRG BROSCHEK (2015) 

weist darauf hin, dass sich Föderalismusreformen in ihrer Stossrichtung – bezogen auf ihre Einord-

nung auf dem Spektrum zwischen Self Rule und Shared Rule – regelmässig diametral von der voran-

gehenden unterscheiden. So lässt sich denn gemäss BROSCHEK auch in der NFA-Reform mit ihrem Ziel 

der Aufgabenentflechtung und Stärkung der Kantone eine Abkehr von der Shared Rule-Politik des 20. 

Jahrhunderts erkennen. GIOVANNI BIAGGINI (2016, Verfassungsgerichtsbarkeit) hebt im Rahmen seiner 

Abhandlung zum bundesgerichtlichen Verfassungsrechtsschutz im schweizerischen Rechtssystem die 

respektable Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüber kantonalen Hoheitsakten hervor und betont de-

ren bundesstaatliche Aufsichts- und Integrationsfunktion. 

B. Territoriale Struktur und funktionale Räume 

1. Existenz der Gemeindeebene 

Anlässlich des diskutierten (und von den Stimmberechtigten schliesslich verworfenen) Verzichts auf 

die Gemeindeebene im Kanton Schaffhausen befassen sich mehrere Publikationen mit der Frage der 

Zulässigkeit einer solchen Strukturreform. TOBIAS JAAG und MARKUS RÜSSLI (2015) sprechen sich in ei-

nem vom Kanton Schaffhausen eingeholten Gutachten angesichts der Organisationsautonomie der 

Kantone für die Zulässigkeit des Verzichts auf die Gemeindeebene aus. Auch das BUNDESAMT FÜR JUSTIZ 

(2015, Gutachten Schaffhausen) erachtet in seiner Beurteilung im Auftrag des Kantons Schaffhausen 
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die Aufhebung der Gemeindeebene als rechtlich zulässig und geht in Übereinstimmung mit TOBIAS 

JAAG und MARKUS RÜSSLI davon aus, dass die verfassungsrechtlich garantierte Gemeindeautonomie 

ausschliesslich nach Massgabe des kantonalen Rechts besteht, so dass die Kantone im Rahmen der 

Organisationsautonomie in ihrer strukturellen Organisation frei sind. Davon abweichend positioniert 

sich hingegen KILIAN MEYER im Rahmen der Kommentierung einschlägigen Bundesverfassungsrechts 

(MEYER, in: BERNHARD WALDMANN/EVA MARIA BELSER/ASTRID EPINEY [Hrsg.] 2015, Kommentierung von 

Art. 50 Rz. 26). Gemäss MEYER sind die Kantone aufgrund der bundesverfassungsrechtlich veranker-

ten Gemeindeautonomie verpflichtet, die dreistufige Gliederung des föderalen Staatsaufbaus der 

Schweiz zu wahren und eine lokale Demokratie zu ermöglichen. 

2. Gemeindefusionen 

MAGDALENA FOROWICZ (2015) stellt im Sinne einer Gesamtbetrachtung fest, dass die für Gemeindefu-

sionen relevanten kantonalen Rechtsgrundlagen tendenziell keine kohärente Strategie verfolgen und 

sowohl Anreize als auch Sanktionen für Gemeindefusionen in sich vereinen. Besonders bedeutsam 

scheint diese Erkenntnis aufgrund des Votums von LUKAS RÜHLI (2015, Gemeindelandschaft sowie 

2016), wonach sich Gemeinden ohne kantonsseitige finanzielle und administrative Unterstützung 

kaum zusammenschliessen und die ideale Gemeindegrösse erst dann erreicht wäre, wenn sich die 

gegenwärtige Anzahl mindestens halbieren würde. Die finanziellen Fusionsanreize der Kantone soll-

ten gemäss NILS SOGUEL und JULIE SILBERSTEIN (2016) angesichts der emotionalen Bedeutung des Ge-

meindenamens den (monetär bestimmbaren) Wert des verlustig gehenden Gemeindenamens be-

rücksichtigen und idealerweise überbieten. URSIN FETZ (2015) untersucht den Fusionsprozess auf sei-

ne demokratische Legitimation und erachtet insbesondere den Fusionsvertrag als in dieser Hinsicht 

problematisch. Als pragmatische, Abhilfe schaffende Massnahme schlägt er eine aktive und transpa-

rente Informationspolitik seitens der Fusionsverantwortlichen vor. Im Rahmen der Darstellung der 

Phasen eines Gemeindefusionsprozesses betont FETZ zudem zusammen mit RETO STEINER und STEPHAN 

KÄPPELI (2016) den für die Akzeptanz der Fusion zentralen Einbezug des Gemeindepersonals. Zu den 

Auswirkungen einer Gemeindefusion äussern sich zunächst PHILIPPE KOCH und ANDREAS ROHNER (2015) 

und stellen fest, dass Fusionen einen disruptiven Effekt auf individuelle und organisatorische Aspekte 

der Demokratie auf kommunaler Ebene haben können. Dabei verweisen KOCH und ROHNER insbeson-

dere auf die geringere Wahlbeteiligung nach Gemeindezusammenschlüssen sowie auf die im Rahmen 

einer Fusion unter Umständen entstehende Delokalisation des Parteiensystems. RETO STEINER und 

CLAIRE KAISER (2016, PMR) hingegen gelangen nach ihren Untersuchungen zur Wirkung von Gemein-

defusionen zum Schluss, dass eine solche die lokale Demokratie (sowie auch den Service Public und 

die Stellung der Gemeinde im föderalen Gefüge) positiv beeinflusst. Insgesamt betrachtet halten sie 

jedoch fest, dass die Auswirkungen nicht eindeutig positiv oder negativ sind und deshalb Fusionsbe-

strebungen im Einzelfall sorgfältig analysiert und gegen andere Reformmassnahmen abgewogen 

werden sollten. Zusätzlich zu RETO STEINER (2016, Autonomie), der die Erkenntnis stützt, dass Fusio-

nen die Gemeindeautonomie stärken, bringt WOLF LINDER (2015) die belebende Wirkung auf das Mi-

lizsystem zur Sprache. Nichtsdestotrotz spricht sich WOLF LINDER (2016, NZZ) in einer weiteren Publi-

kation mit Blick auf die identitätsstiftende Wirkung der Gemeinde gegen rein wirtschaftlich motivier-

te oder zwangsweise durchgeführte Fusionen aus.  
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3. Kantonsterritorien 

Angesichts der Problematik interkantonaler Zusammenarbeit – Exekutivlastigkeit und damit Demo-

kratiedefizit − thematisiert WERNER BUSSMANN (2015, siehe in anderem Zusammenhang bereits vorne 

III. A. 2.) die Option einer Territorialreform und zeigt auf, dass eine solche mangels politischer Akzep-

tanz und aufgrund fehlender natürlicher Grundlagen für eine Grenzziehung kaum durchführbar ist. 

Auch DANIEL BOCHSLER (2014) macht sich ausgehend von der abnehmenden Handlungsfähigkeit der 

Kantone für eine (gemäss eigener Einschätzung derzeit nicht realisierbare) grosse Territorialreform 

stark und zeichnet dabei das Bild einer Binnengliederung in einige wenige Grossregionen. CHRISTOPHE 

BÜCHi (2014) unterstreicht mit Verweis auf gescheiterte Bemühungen, dass Kantonsfusionen politisch 

nicht machbar scheinen. RENÉ RHINOW (2015) blickt denn auch auf die jüngst gescheiterte Fusion bei-

der Basel und diskutiert an diesem Beispiel grundsätzliche Rechts- und Konstruktionsfragen rund um 

Kantonsfusionen. Dabei hebt er insbesondere die interkantonale Behörde hervor, welche in diesem 

Fall zum Erlass der neuen Verfassung und weiterer fusionsrelevanter Regelwerke eingesetzt worden 

wäre.  

Die demgegenüber erfolgreiche Veränderung im Bestand der Kantone durch die Abspaltung des heu-

tigen Kanton Jura veranlasst ANDREAS GLASER (2014, Sezession) dazu, eine mögliche Modellwirkung 

des dabei entwickelten Verfahrens auf Sezessionsbestrebungen im europäischen Umfeld zu diskutie-

ren. Auch PETER HÄNNI und TAMARA ISELI (2014) beschäftigen sich mit dem Prozess der Gründung des 

Kantons Jura und thematisieren darüber hinaus auch die gescheiterte Vereinigung mit dem Berner 

Jura. Im Kontext der noch ausstehenden Entscheidung über den Kantonswechsel der bernjurassi-

schen Gemeinde Moutier klärt das BUNDESAMT FÜR JUSTIZ (OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE 2015, Gutachten 

Jura) Modalitäten des Verfahrens. Ausgehend von einer historischen Annäherung befassen sich auch 

MAURIZIO MAGGETTI-WASER und ALEXANDRA FANG-BÄR (2015) mit den bevorstehenden Abstimmungen 

zur Frage des Anschlusses von Moutier an den Kanton Jura und beleuchten zudem die seitens des 

Kantons Bern verfolgte Regionalpolitik zur Stärkung des Berner Juras. 

4. Agglomerationen und Regionen 

ADRIAN VATTER (2014, NZZ und 2014 & 2016, Politisches System) befasst sich mit den urbanen Gebie-

ten als zum Teil von den traditionellen politischen Ebenen abweichenden Räume und sieht in der 

Anpassung der föderalistischen Strukturen an die neuen tatsächlichen Lebensräume eine längerfristi-

ge und grundsätzliche Herausforderung für den Schweizerischen Föderalismus. Auch DANIEL KÜBLER 

und FRANK MARCINKOWSKI greifen die Thematik im Rahmen ihres Forschungsprojekts auf und gehen 

insbesondere der Frage nach, wie die lokale (Stimm)Bevölkerung mit dieser Divergenz und den dar-

aus resultierenden komplexen Strukturen umgeht. RETO STEINER (2016, IKZ) zeigt sodann auf, wie mit-

tels interkommunaler Zusammenarbeit in Form von sog. weichen Institutionen wie Regionalkonfe-

renzen versucht wird, eine Kongruenz zwischen den politischen Gliederungen und den gelebten 

Räumen herzustellen (mehr zur Zusammenarbeit von Gemeinwesen siehe Kapitel F.).  
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C. Multikulturalität und Minderheitenschutz  

1. Religionsgemeinschaften 

Während RENÉ PAHUD DE MORTANGES (2015) die staatliche Anerkennung von Religionsgemeinschaften 

einer kantonsübergreifenden vergleichenden Darstellung zuführt, untersucht DANIEL KOSCH (2014) 

angesichts des Umbruchs der schweizerischen Religionslandschaft religionsrechtliche Zukunftsper-

spektiven auf Bundes- und Kantonsebene. QUIRIN WEBER (2014) legt schliesslich den Fokus auf die 

Anerkennung der muslimischen Glaubensgemeinschaft und steht einer solchen − in Anbetracht der 

Tradition der Achtung und des Schutzes religiöser Minderheiten − grundsätzlich positiv gegenüber.  

2. Mehrsprachigkeit (in) der Schweiz 

Neben NICCOLÒ RASELLI (2016) bietet auch PATRIZIA ATTINGER (2015) im Rahmen ihrer Auseinanderset-

zung mit der Mehrsprachigkeit der Schweiz und seiner Einwohner und Einwohnerinnen eine Über-

sicht über die (diese begünstigenden) rechtlichen Rahmenbedingungen. Während sich ATTINGER zu-

dem mit entsprechenden Förderungsmassnahmen befasst und die Ansicht vertritt, dass die gegen-

wärtigen Bestrebungen des Verzichts auf den Französischunterricht in der Primarschule im Kontrast 

dazu stehen, erinnert RASELLI daran, dass die einschlägigen, bundesverfassungsrechtlich verankerten 

Prinzipien der Sprachenfreiheit und des Territorialitätsprinzips mitunter in einem Spannungsverhält-

nis zueinander stehen und im Umgang viel Fingerspitzengefühl erfordern. Aus der Sicht von NICOLAS 

SCHMITT (2014, Pluralisme) vermögen die günstigen Rahmenbedingungen die Geschlossenheit der 

Sprachgruppen nicht gänzlich zu verhindern. Um zu vermeiden, dass Sprachgrenzen immer mehr zu 

Reibungspunkten werden, sei demnach ein unermüdlicher politischer Einsatz zur Förderung der 

Mehrsprachigkeit unverzichtbar. Nach BERNHARD ALTERMATT (2014, Kohäsion) ist in dieser Hinsicht die 

Bedeutung mehrsprachiger Regionen nicht zu unterschätzen. SYBILLE HEINZMANN et al. (2015) betont 

zudem die Bedeutung von Austauschprogrammen als zentralem Element für die Sprachlernmotivati-

on und die interkulturellen Kompetenzen von Jugendlichen. CORSIN BISAZ (2016, Prozessuale Durch-

setzung) thematisiert schliesslich − mit exemplarischem Verweis auf die Prozessregelung des Kantons 

Graubünden − die beschränkte Möglichkeit zur prozessualen Durchsetzung der kollektiv eingeräum-

ten Sprachenrechte und ortet diesbezüglich Reformbedarf. 

3. Die Rumantschia 

Möglichkeiten zur Stärkung der Position der Rumantschia und zur Förderung der rätoromanischen 

Sprache werden rege und kontrovers diskutiert. GIOVANNI BIAGGINI (2015, Rumantschia) präsentiert 

über herkömmliche Lösungsansätze hinausgehende Denkanstösse und entwirft dabei unter anderem 

die Idee sprachgemeinschaftsbezogener Sonderregeln im Bereich der Volksrechte (beispielsweise im 

Sinne einer Sperrminorität bei einschlägigen Vorlagen). Dabei und auch für andere stärkende Mass-

nahmen stellt er einen vermehrt personenbezogenen Anknüpfungspunkt und damit den Einbezug 

aller rätoromanisch sprechenden Personen (unabhängig von deren Wohnort in der Schweiz) zur Dis-

kussion. Ähnlich auch CORSIN BISAZ (2016, Rumantschia), der – mit Verweis darauf, dass es eine Stärke 

des schweizerischen Staatsmodells sei, in identitätsstiftenden Bereichen die Direktbetroffenen selber 

entscheiden zu lassen – für kantonale, sprachsensible Vorlagen das Erfordernis der Zustimmung der 

rätoromanischen Gemeinden respektive der Romanischsprachigen propagiert. Im Sinne eines weiter-

gehenden Ansatzes stellt THOMAS BURRI (2014 und 2015) das Konstrukt eines «Romanenstaates» vor. 
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Dieser bestünde nach BURRIS Vorstellung aus allen in der Schweiz wohnhaften rätoromanischsprachi-

gen Personen mit Schweizer Staatsbürgerschaft und wäre demnach ein zusätzlicher Kanton auf rein 

personaler Basis. Um dem Ziel, dem Rätoromanentum mehr Gewicht zu verleihen, nachzukommen, 

käme dem «Romanenstaat» die gleiche Souveränität wie den anderen, territorialen Kantonen zu und 

würde demnach der Gemeinschaft insbesondere zu einer Vertretung im Ständerat verhelfen. ANDREAS 

AUER (2014 und 2015) stellt diesem Konstrukt verschiedene verfassungsrechtliche Einwände entge-

gen. Er gibt insbesondere zu bedenken, dass der postulierten Souveränität des personalen «Ro-

manenstaats» durch die unvermeidliche Delegation territorial konnotierter Kompetenzen bedeuten-

de Grenzen gesetzt werden und verwirft die Idee deshalb als Fehlkonstruktion. RENATA CORAY und 

ROMEDI ARQUINT (2014) widmen sich schliesslich der Organisationsform und kulturellen Autonomie 

der Rätoromanen, und MARTIN JÄGER (2015) sowie DAVID VITALI et al. (2015) zeigen die Unterstützung 

des Kantons Graubünden und des Bundes zur Wahrung und Förderung der rätoromanischen Sprache 

auf.  

4. Neue, nichtterritoriale Minderheiten 

NINA MASSÜGER und EVA MARIA BELSER (2016) stellen fest, dass die im Schweizerischen System angeleg-

ten Mechanismen zum Schutz der Vielfalt für territorial nicht eindeutig zuordenbare und damit von 

den bestehenden Strukturen nicht abgebildete Gruppen (wie beispielsweise in der Schweiz wohnhaf-

te ausländische Staatsangehörige oder Angehörige von nicht traditionell christlichen Glaubensge-

meinschaften) kaum greifen. Die spezifischen Schutzmassnahmen, welche das für die Schweiz ver-

bindliche Europäische Rahmenabkommen zum Schutz nationaler Minderheiten vorsieht, vermögen 

das traditionelle Schutzsystem zwar zu ergänzen, bergen jedoch nach MASSÜGER/BELSER durch ihre 

Anknüpfung an verpönte Merkmale auch Probleme mit Blick auf das Diskriminierungsverbot. ADRIAN 

VATTER (2014, NZZ und 2014 & 2016, Politisches System) möchte dem Schutz nichtterritorialer (in der 

Schweiz stimmberechtigter) Minderheiten mittels entsprechend angepasster demokratischer Ent-

scheidungsverfahren Auftrieb verleihen.  

Im Rahmen der Diskussion zum Umgang mit neuen, nichtterritorialen Minderheiten gilt es auch auf 

die politische und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema des passiven Wahlrechts 

von in der Schweiz ansässigen Ausländerinnen und Ausländern auf kommunaler Ebene hinzuweisen. 

Dafür stark machen sich insbesondere TIBÈRE ADLER et al. (2015) sowie ANDREAS MÜLLER und TOBIAS 

SCHLEGEL (2016) und verweisen auf die integrative Wirkung dieser politischen Mitwirkungsmöglich-

keit. MÜLLER/SCHLEGEL sehen darin zudem die Möglichkeit, dem Kandidatenmangel für diese politi-

schen Ämter entgegenzuwirken. STEFANIE KURT und VALENTIN ZUBER (2015) geben hingegen das Span-

nungsfeld zu bedenken, welches unter Umständen entsteht, wenn im föderalen Staatsgefüge ver-

schiedene Strategien des politischen Einbezugs von Personen ohne Schweizer Staatsbürgerschaft 

verfolgt werden. ANITA MANATSCHAL (2015) wiederum betont, dass sich das föderale Experimentierla-

bor für die Entwicklung effizienter Integrationsstrategien vorteilhaft auswirkt und idealerweise durch 

einen gut ausgebauten horizontalen Austausch abgerundet wird. 
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D. Aufgaben- und Kompetenzverteilung 

1. Im Allgemeinen 

WOLF LINDER (2016, Kompetenzzuordnung) hält fest, dass die Kompetenzzuordnung im Dienste des 

Kerngedankens des Föderalismus steht und es von ihrer konkreten Ausgestaltung abhängt, ob glied-

staatliche Autonomie besteht. Mit den der Aufgaben- und Kompetenzzuweisung zugrundeliegenden 

Prinzipien der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz beschäftigen sich sowohl BERNHARD 

WALDMANN als auch CHRISTOPH A. SCHALTEGGER/MARC M. WINISTÖRFER und KASPAR VILLIGER. Nach BERN-

HARD WALDMANN (2015, Substanzieller Föderalismus) vermochten die im Rahmen der Neugestaltung 

des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) verfassungsrecht-

lich verankerten und als Garanten für eine ebenengerechte Aufgaben- und Kompetenzzuweisung 

angedachten Prinzipien ihre Wirkung aufgrund fehlender Konkretisierung und mangels Anerkennung 

als Rechtsprinzipien bislang noch nicht zu entfalten. So fordert er denn auch im Rahmen seiner Aus-

legeordnung von Reformansätzen für den Schweizerischen Föderalismus zumindest die Anerkennung 

des Subsidiaritätsprinzips als einklagbaren Grundsatz (BERNHARD WALDMANN 2016, Folklore). Daneben 

reihen sich auch CHRISTOPH A. SCHALTEGGER und MARC M. WINISTÖRFER (2014, Subsidiarität) mit ihrer 

Forderung nach einer rechtlichen Aufwertung des Subsidiaritätsprinzips ein, und für KASPAR VILLIGER 

(2015) steht die laufende Verletzung der Prinzipien seit der Aufgabenentflechtung im Rahmen der 

NFA gar für ein fehlendes Bewusstsein für die staatspolitische Bedeutung des Föderalismus. Ange-

sichts der oftmals beklagten, nach der Aufgabenentflechtung im Rahmen des NFA erneuten einset-

zenden Verflechtung von Bund und Kantonen wird schliesslich auch eine weitere Reorganisation der 

Aufgabenteilung diskutiert (VATTER 2014, NZZ und derselbe 2014 bzw. 2016, Politisches System sowie 

CHRISTOPH A. SCHALTEGGER/MARC M. WINISTÖRFER 2015 und LAETITIA MATHYS 2016, Fédéralisme). Mit der 

Aufgabenverflechtung auch oft in Verbindung gebracht werden sog. Verbundaufgaben, was ANGELIKA 

SPIESS (2016) zum Anlass nimmt, den Begriff aus staatsrechtlicher Sicht unter die Lupe zu nehmen und 

festzustellen, dass es sich dabei (lediglich) um Aufgaben handelt, deren Finanzierung durch Bund und 

Kantone gemeinsam erfolgt. Ausgehend von der Definition von Verbundaufgaben als nicht eindeutig 

Bund oder Kantonen zuordenbare Aufgaben beschäftigt sich LAETITIA MATHYS (2016, Conventions-

programmes) mit dem in diesem Zusammenhang eingesetzten Instrument der Programmvereinba-

rungen und bietet eine Übersicht über dessen Einsatz seit der NFA- Reform. 

2. Einzelne Sachbereiche 

Der Entscheid des Bundesgerichts (BGE 140 I 394) über die Zulässigkeit des Majorzsystems für die 

Parlamentswahl im Kanton Appenzell Ausserrhoden – in welchem das Bundesgericht das Verfas-

sungsprinzip der gleichen Auswirkung der Stimmen auf das Wahlergebnis (Erfolgswertgleichheit) auf 

alle Wahlsysteme ausdehnt und demnach das Majorzwahlverfahren für Kantonslegislativen als nicht 

optimal und nur bei Vorliegen sachlicher Gründe als zulässig erachtet − schlug in der Wissenschaft 

hohe Wellen. Gemäss GIOVANNI BIAGGINI (2016, Majorz) statuiert das Bundesgericht damit ein prinzi-

pielles, von eng begrenzten Ausnahmen umrahmtes Majorzverbot für die Kantonsparlamentswahl, 

und wie GEORG MÜLLER (2015) hält er dem Urteil entgegen, dass die Kantone gemäss geltender Ver-

fassungsrechtslage ihr Wahlsystem nach wie vor selber wählen können und lediglich (aber doch) die 

dafür einschlägigen Aspekte der bundesverfassungsrechtlichen Grundsätze zu beachten haben. In-

dem das Bundesgericht davon abweichend judiziert hat, hat es aus Sicht dieser beiden Exponenten 

der Wissenschaft in den Zuständigkeitsbereich des Verfassungsgebers eingegriffen und damit die 
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Grenzen der richterlichen Verfassungsfortbildung überschritten. JULIAN MARBACH (2016) hingegen 

fährt in der Spur der Argumentation des Bundesgerichts und teilt die Ansicht, dass sich auch das Ma-

jorzsystem für kantonale Parlamentswahlen an der Erfolgswertgleichheit messen lassen muss. Über 

die einschlägige Rechtsprechung hinausgehend vertritt MARBACH zudem die Meinung, dass die Wahl 

der Kantonsparlamentarierinnen und -parlamentarier im Majorzverfahren nicht einmal in Ausnahme-

fällen verfassungsmässig ist. Auch CHRISTOPH RAESS (2016) nimmt den erwähnten Bundesgerichtsent-

scheid bzw. die dabei entwickelten Kriterien für die ausnahmsweise Zulässigkeit von Majorzsystemen 

für die Kantonsparlamentswahl zum Anlass, die Zulässigkeit dieses Wahlverfahrens in anderen, im 

Bereich der Parlamentswahl majorzbestimmten Kantonen zu prüfen. Im Bereich der politischen 

Rechte gibt es darüber hinaus ein Gutachten der BUNDESKANZLEI (2014, Auslandschweizer) zu ver-

zeichnen, welches festhält, dass der Bund die Kantone nach geltender bundesstaatlicher Kompe-

tenzausscheidung nicht verpflichten kann, die Stimme von Auslandschweizerinnen und  

-schweizern bei der Ständeratswahl zu berücksichtigen.  

MARKUS SCHEFER und VANESSA RÜEGGER (2015, Asylunterkünfte) diskutieren, ob es den Kantonen im 

Rahmen ihrer Kompetenz zum Vollzug des Asylrechts zustehen würde, geschlossene Asylunterkünfte 

einzurichten. Angesichts der abschliessenden Regelung der Unterkunftsarten durch den Bundesge-

setzgeber gelangen sie jedoch zum Schluss, dass ein entsprechendes Tätigwerden der Kantone bun-

desrechtswidrig wäre. Abschliessende Regulierungen seitens des Bundesgesetzgebers fordert EVA 

MARIA BELSER (2015, Migration) zudem überall dort, wo lokale Gegebenheiten von untergeordneter 

Bedeutung sind und unterschiedliche Praktiken der Kantone beim Vollzug des Asyl- und Ausländer-

rechts lediglich Spiegel unterschiedlicher politischer Prioritäten sind. Sowohl TERESIA GORDZIELIK (2016) 

als auch GUIDO WINZENT (2016) widmen sich dem Themenbereich der Sozialhilfe für Asylsuchende und 

thematisieren dabei auch das Zusammenspiel des Asylrechts des Bundes mit der kantonal geregelten 

Sozialhilfe. Während GORDZIELIK dabei den Fokus auf die Vereinbarkeit der in diesem Kontext geschaf-

fenen Regelungen und Massnahmen mit grund- und menschenrechtlichen Vorgaben legt, betont 

WINZENT angesichts kantonal unterschiedlicher Ansätze die Unübersichtlichkeit des «Sonderrechts 

Asylsozialhilfe». Im Zusammenhang mit der neuen Bürgerrechtsgesetzgebung des Bundes sieht PETER 

UEBERSAX (2016) den kantonalen Spielraum für zusätzliche Integrationskriterien schwinden und geht 

davon aus, dass sich das Bundesgericht künftig vermehrt mit den verbleibenden Kompetenzen der 

untergeordneten Gemeinwesen zu befassen hat. ANDREAS R. ZIEGLER (2015) hält überdies fest, dass 

eine allfällige Gleichstellung der eingetragenen Partnerschaft und der Ehe mit Blick auf die erleichte-

re Einbürgerung bereits nach geltender Rechtslage dem Bundesgesetzgeber zukommt und demnach 

keiner vorgängigen Kompetenzzuweisung bedarf. 

Im Bereich des Zivilrechts geht LAURENT BIERI (2014) der Frage der Vereinbarkeit von kantonalen Min-

destlohnregelungen mit Bundesrecht nach. FELIX UHLMANN (2014) untersucht im Zusammenhang mit 

der Neuregelung des Kindesunterhalts die Grenzlinie zwischen Bundeszivilrecht und kantonalem So-

zialhilferecht und bemängelt dabei, dass der Bund seine umfassende Kompetenz im Bereich des Zivil-

rechts und der Schuldbetreibung nicht ausgeschöpft hat, um eine einseitige Mankoüberbindung zu 

verhindern. ASTRID EPINEY (2015) entwickelt zur Bestimmung des einschlägigen Datenschutzrechts 

(Bundes- oder kantonales Recht) für die Bearbeitung von Mitarbeiterdaten privater, teilweise mit 

kantonalen öffentlichen Aufgaben betrauter Spitäler einen tätigkeitsbezogenen Ansatz und gelangt 

damit zu einem Ergebnis, welches YVONNE PRIEUR (2015) trotz methodischer Vorbehalte teilt.  
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GREGOR BACHMANN (2016) stellt fest, dass die allgemeinen Verfahrensgarantien in Kantonsverfassun-

gen zwar nur selten über den Schutz der Bundesverfassung und internationaler Abkommen hinaus-

gehen, die vereinzelten zusätzlichen Garantien aber dennoch unter Umständen Impulse zu setzen 

vermögen. Mehrere Publikationen beleuchten sodann das Verfahrensrecht der verschiedenen 

Rechtsgebiete mit Blick auf dessen dezentrale bzw. vereinheitlichte Ausgestaltung: Während DANIELA 

THURNHERR (2015) angesichts der föderalen Vielfalt im Bereich des öffentlichen Prozessrechts und der 

daraus resultierenden Schwierigkeiten für Rechtssuchende und Rechtsanwendende eine gesamt-

schweizerische Verfahrensvereinheitlichung als zielführende Option ansieht, thematisieren und eva-

luieren FELIX BOMMER (2014) sowie ISAAK MEIER und SARAH SCHEIWILLER (2014) nach wie vor bestehende 

kantonale Gestaltungsspielräume im Rahmen des vereinheitlichten Zivilprozess- bzw. Strafprozess-

rechts.  

Das Bildungswesen regt zu zahlreichen föderalismusrelevanten Überlegungen an; so zunächst HANS 

ZBINDEN (2015), der in seinem Beitrag bemängelt, dass die Akteure des Schweizer Bildungsföderalis-

mus ihre Erfahrungswerte zum Bildungsbereich zu wenig kommunizieren und damit nicht für andere 

nutzbar machen. Eine Kritik, der HANS AMBÜHL (2016) in seiner Replik mit dem Hinweis auf verschie-

dene Massnahmen und Gefässe zum inner- und ausserkantonalen Erfahrungsaustausch − wie etwa 

das von Bund und Kantonen gemeinsam aufgebaute Bildungsmonitoring − begegnet. ASTRID EPINEY 

und MARKUS KERN befassen sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Hochschullandschaft 

und stellen dabei einerseits fest, dass diese den Kantonen nur wenig Raum für die eigene Anerken-

nung von Institutionen, Studienprogrammen und Abschlüssen einräumen (2014) und andererseits 

keine Rechtsgrundlage enthalten, gestützt auf welche der Bund oder gemeinsame Organe des Hoch-

schulbereichs ermächtigt würden, Vorschriften zu Nebenbeschäftigungen von Professorinnen und 

Professoren kantonaler Hochschulen zu erlassen (2015). Die während der Berichtsjahre intensiv ge-

führte Diskussion des Fremdsprachenunterrichts während der Primarschule schlägt sich auch in der 

Publikationstätigkeit nieder. Als Dreh- und Angelpunkt für die rechtswissenschaftliche Auseinander-

setzung erweist sich dabei die Frage nach der Reichweite der bundesverfassungsrechtlich vorge-

schriebenen Koordination der Eckwerte des Schulwesens, bei deren Misslingen der Bund einzuschrei-

ten ermächtigt wäre. Gemäss BERNHARD EHRENZELLER (2014, Gutachten, basierend darauf derselbe 

2015, Festschrift) ist der Harmonisierungsauftrag der Bundesverfassung so ausgestaltet, dass sich 

eine kantonale Initiative, die lediglich eine Fremdsprache während der Primarschule unterrichtet 

sehen will, damit nicht vereinbaren lässt. Bundesseitig besteht damit nach BERNHARD EHRENZELLER 

(2015, NZZ) im Falle des Scheiterns der kantonalen Harmonisierungsbemühungen das Recht, den 

Unterricht einer zweiten Landessprache vorzugeben. Dieses im Zusammenhang mit der Beurteilung 

der Bündner Fremdspracheninitiative entwickelte Verständnis des verfassungsrechtlichen Koordina-

tionsauftrags teilen sowohl ADRIANO PREVITALI (2014 – ebenfalls im Rahmen eines Gutachtens zur im 

Kanton Graubünden eingereichten Fremdspracheninitiative −, ähnlich auch FABRIZIO E. CRAMERI [2016] 

anlässlich einer Besprechung der Gültigerklärung der Initiative durch das Bündner Kantonsgericht) als 

auch ANDREAS LIENHARD UND KURT NUSPLIGER (2015, basierend darauf dieselben 2016) bei ihrer Beurtei-

lung einer ähnlich gelagerten (und damit von den Gutachtern als bundesrechtswidrig eingestuften) 

Volksinitiative im Kanton Luzern. ANDREAS GLASER (2015, Rechtsgutachten, basierend darauf derselbe 

2016) hingegen spricht sich in seinem Gegengutachten für die Gültigkeit der Luzerner Initiative aus. 

Gemäss seinen Überlegungen verpflichtet der Koordinationsauftrag der Bundesverfassung die Kan-

tone nicht, den Unterricht zweier Fremdsprachen auf Primarschulstufe vorzusehen, sodass ein ent-
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sprechendes Volksbegehren nicht als bundesrechtswidrig zu qualifizieren ist. Argumentativ stützt sich 

GLASER dabei insbesondere auf die Überzeugung, dass Kantone, die dem HarmoS- Konkordat nicht 

beigetreten sind, aufgrund des offen formulierten Koordinationsauftrags der Verfassung nicht den-

selben Pflichten unterworfen werden können wie die HarmoS-Kantone, wäre doch sonst das Konkor-

dat überflüssig. Auch laut GIOVANNI BIAGGINI (2015, Urteilskommentar) ist der verfassungsrechtliche 

Auftrag zur Koordination mit Blick auf das auch zwischen den Ebenen des Bundesstaates geltende 

Legalitätsprinzip bzw. das rechtsstaatliche Bestimmtheitsgebot zu wenig konkret ausgestaltet, als 

dass er die Kantone verpflichten könnte, zwei Fremdsprachen während der Primarschule vorzusehen. 

Bereits zuvor hatte BERNHARD WALDMANN (2015, Fremdsprachenunterricht und derselbe 2014, NZZ) 

im bundesverfassungsrechtlichen Koordinationsauftrag keine Verpflichtung der Kantone erkannt, im 

Rahmen des Primarschulunterrichts zwei Fremdsprachen vorzusehen, sodass sich bei gescheiterter 

Koordination eine dahingehende Bundesregelung nicht auf die subsidiäre vorgesehene Bundeskom-

petenz stützen könnte. Schliesslich zeigen sich auch MARKUS SCHEFER und VANESSA RÜEGGER (2015, 

Sprachenunterricht) skeptisch, unter den Verfassungsauftrag zur Koordination der Eckwerte des 

Schulwesens eine Verpflichtung der Kantone zum Unterrichten zweier Fremdsprachen auf Primar-

schulstufe zu subsumieren. Zudem fügen sie der Diskussion um den Fremdsprachunterricht eine 

neue Dimension hinzu und werfen ein, dass diese mit Blick auf die bildungspolitischen Ziele der Bil-

dungsverfassung zu kurz greife; verlange die Koordination doch eine wechselseitige Abstimmung der 

Unterrichtsmodelle, um Kindern verschiedenster Herkunft zu entsprechen und sprachliche Hindernis-

se grundsätzlich aus dem Weg zu räumen. Anlässlich der erwähnten demokratischen Reaktionen in 

den Kantonen auf die interkantonalen Koordinationsbestrebungen zeigt KLARA GROSSENBACHER (2015) 

auf, dass sich diese auf das normative Gefüge der Kantone auswirken und unter Umständen das Ziel 

einer flexiblen, von Fachpersonen geschaffenen Regelungen des Schulwesens vereiteln. Auch ANDRE-

AS GLASER und CORINA FUHRER (2015) befassen sich mit politischen, hauptsächlich gegen die kantonale 

Umsetzung des Lehrplans 21 gerichteten Widerständen und widmen sich dabei unter anderem den 

Vor- und Nachteilen einer Regelung von Bildungsinhalten im formellen Gesetz. Schliesslich ist auch 

auf Publikationen hinzuweisen, die sich der Thematik des frühzeitigen Fremdsprachenunterrichts aus 

einer grundsätzlichen Perspektive nähern und dabei etwa dessen unmittelbare Bedeutung für die 

nationale Kohäsion relativieren (RAPHAEL BERTHELE 2016) oder auf die drohende Überforderung be-

stimmter Schüler(innen)gruppen hinweisen (JEAN-DANIEL DELLEY 2016).  

Neben seiner umfassenden Darstellung der kantonalen Polizeihoheit (2016, Polizeihoheit) themati-

siert JÜRG M. TIEFENTHAL anlässlich der (inzwischen abgeschlossenen) Teilrevision des Zollgesetzes 

zusammen mit RONNY FISCHER (2014, Grenzraum) die Übertragung sicherheitspolizeilicher Aufgaben 

von (Grenz)Kantonen an den Bund. Dabei positionieren sich die beiden Autoren mit Blick auf die ver-

fassungsrechtliche Zuständigkeitsordnung kritisch.  

MICHAEL BEUSCH (2015) befasst sich mit der im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III diskutier-

ten Massnahme, wonach Kantone erhöhte Abzüge für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen 

hätten vorsehen können und steht dieser angesichts des bundesverfassungsrechtlichen Auftrags zur 

Steuerharmonisierung ablehnend gegenüber. FABIAN MÖSCHING (2014) stellt ausserdem fest, dass die 

Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative den Kantonen (und nach Massgabe des kantonalen Rechts 

auch den Gemeinden) Raum lässt zur Erhebung öffentlicher Abgaben, die dem Bau neuer Zweitwoh-

nungen entgegenwirken. 
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Im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit der verbreiteten Annahme, dass direktdemokratische 

Verfahren und das föderale System der Zersiedelung zuträglich seien, hält RUDOLF MUGGLI (2014) fest, 

dass diese Pfeiler des Schweizerischen Bundesstaats zwar keine Garanten für eine optimale Raum-

entwicklung sind, aber doch Raum lassen für der Zersiedelung entgegenwirkende gesellschaftliche 

Strömungen. Ähnlich argumentieren auch ANDREAS AUER et al. (2014), die im Föderalismus und der 

direkten Demokratie denn auch Besonderheiten der Schweiz sehen, die einen Beitrag zur Bekämp-

fung der Zersiedelung leisten. Im Gegensatz dazu konzentriert sich RAPHAËL MAHAIM (2014) auf die mit 

der jüngsten Revision des Raumplanungsrechts eingeführten bundesseitigen Verdichtungsmassnah-

men und betont deren Bedeutung bei den Bemühungen um eine verdichtete Siedlungsentwicklung. 

MEINRAD HUSER (2015) äussert sich schliesslich zur Regelungszuständigkeit für Bautätigkeiten aus-

serhalb der Bauzone und geht entgegen der herrschenden Lehre davon aus, dass dem Bund in die-

sem Bereich mehr als nur eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz zukommt. 

ALEXANDRE FLÜCKIGER (2016) verschafft einen Überblick über die gegenwärtig auf Bund und Kantone 

verteilten Kompetenzen im Bereich der Energie und gelangt zum Schluss, dass mit Blick auf die fest-

stellbare faktische Zentralisierungstendenz und eine effiziente Umsetzung der Massnahmenpakte des 

Bundes zur Energiestrategie 2050 die Zuweisung einer umfassenden Kompetenz an den Bund disku-

tiert werden sollte.  

In der Diskussion um die Rolle des Bundes bei den Landesflughäfen befürwortet DANIEL MÜLLER-

JENTSCH (2015) eine Stärkung der Bundeskompetenzen und führt dabei neben deren gesamtschweize-

rischen Bedeutung die bereits bestehende Bundeszuständigkeit in weiteren Bereichen der Luftfahrt 

an. Für MARTIN ARNOLD (2016) ist hingegen nicht ersichtlich, inwiefern sich angesichts der umsichtigen 

Haltung des Kantons Zürich zusätzliche Bundeskompetenzen positiv auf die Entwicklung der Flughä-

fen auswirken sollten. 

MARTIN DUMERMUTH (2016) stellt fest, dass sich die Zuständigkeit des Bundes zur Regelung der elekt-

ronischen Medien neben Radio und Fernsehen auch auf Online-Medien erstreckt, die der öffentli-

chen Kommunikation und Meinungsbildung dienen.  

Zum im Folgenden aufgegriffenen Themenbereich der sozialen Sicherheit bietet zunächst RAINER J. 

SCHWEIZER (2015) einen Überblick über die verfassungsrechtlich garantierten sozialen Grundrechte 

auf Bundes- und Kantonsebene und zeigt dabei auf, dass Kantone in ihrer Verfassungswirklichkeit 

verschiedentlich Grundrechte sozialer Natur vorsehen, die über die bundesverfassungsrechtlich ga-

rantierten Rechte hinausgehen. Dies zeugt in den Augen des Autors von der Aktualität sozialer Prob-

lemfelder und damit der Bedeutung der entsprechenden Grundrechte. In Anbetracht der Herausfor-

derungen, die der Sozialstaat Schweiz im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung zu 

bewältigen hat, betonen sodann CHRISTOPH A. SCHALTEGGER und PATRICK LEISIBACH (2015) die Bedeutung 

einer nachhaltigen Finanzierung der Sozialversicherungen. Dafür ist nach Ansicht der beiden Autoren 

insbesondere eine Entflechtung von Verantwortung und Finanzierung im Bereich der Ergänzungsleis-

tungen als bedarfsabhängigen Sozialleistungen anzustreben, womit ein funktionierendes Anreizsys-

tem geschaffen und Lastenabwälzung vermieden würde. Das BUNDESAMT FÜR JUSTIZ (2016) greift im 

Rahmen eines Gutachtens die verfassungsrechtlich vorgesehene, aber bisher nicht ergriffene Mög-

lichkeit einer Arbeitslosenfürsorge des Bundes auf. Unter Hinweis auf die Sonderstellung, welche 

eine bundesrechtlich verankerte Fürsorgeleistung im System der sozialen Sicherheit einnehmen wür-
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de, empfiehlt die Gutachterin dem Bund Zurückhaltung bei der Wahrnehmung der entsprechenden 

Kompetenz. Anlässlich der politischen Diskussion um die föderale Regelungszuständigkeit im Bereich 

der Sozialhilfe beziehen sowohl EVA MARIA BELSER als auch SILVANO MOECKLI zur deren institutionellen 

Ausgestaltung Stellung. Während SILVANO MOECKLI (2015) angesichts der volkswirtschaftlichen und 

gesellschaftspolitischen Bedeutung der Sozialhilfe eine strukturelle Reform und damit eine regulative 

Tätigkeit des Bundes begrüssen würde, spricht sich EVA MARIA BELSER (2015, Sozialhilfe) dafür aus, die 

Herausforderungen der Sozialhilfe zunächst auf der föderalen Ebene anzugehen, welcher diese ge-

mäss geltender rechtlicher Ordnung zugewiesen ist. Mit einer übereilten Zentralisierung würden 

gemäss BELSER Sach- und Zuständigkeitsfragen miteinander vermischt und fälschlicherweise der Ein-

druck erweckt, nur im Rahmen einer zentralen Regelung liessen sich Lösungen finden. Bekräftigend 

zeigt EVA MARIA BELSER dann auch zusammen mit ANDREA EGBUNA-JOSS (2015) Ansätze auf, mit welchen 

den bestehenden Problembereichen der Sozialhilfe im Rahmen der geltenden Zuständigkeitsordnung 

begegnet werden kann; hervorzuheben ist die Möglichkeit eines verbesserten innerkantonalen Fi-

nanzausgleichs zur Verhinderung eines negativen Wettbewerbs zwischen den zahlungspflichtigen 

Gemeinden. Damit präsentieren die beiden Autorinnen eine Lösung, die auch THEA BÄCHLER (2016) 

dem Ruf nach einer bundesrechtlichen Regelung entgegenhält. 

Neben NICOLAS F. DIEBOLD (2016), der sich grundsätzlich mit der Freizügigkeit in Mehrebenensystemen 

und damit auch mit dem schweizerischen Binnenmarkt befasst, greift SAMUEL RUTZ (2015) das Thema 

spezifisch für das Notariatswesen auf und äussert sich befürwortend zur Freizügigkeit im Bereich der 

immobilienrechtlichen Notariatsleistungen. JÜRG M. TIEFENTHAL (2016, Sicherheitsdienste) weist zu-

dem darauf hin, dass kantonale oder interkantonale Versuche, private Sicherheitsdienstleister zu 

regulieren durch die binnenmarktrechtlichen Rahmenbedingungen neutralisiert werden. Für eine 

wirkungsvolle (und notwendige) Regelung im Bereich privater Sicherheitsunternehmen fordert TIE-

FENTHAL deshalb ein Tätigwerden des Bundes gestützt auf seine Kompetenz zur Regelung privatwirt-

schaftlicher Tätigkeiten.  

E. Wichtige Rechtsetzungsvorhaben in den Kantonen 

Das Raumplanungsgesetz des Bundes hält die Kantone dazu an, den Ausgleich planungsbedingter 

Vorteile angemessen zu regeln. Wie KRISTIN HOFFMANN (2015) schlägt auch HEINZ AEMISEGGER (2016) 

den kantonalen Gesetzgebern vor, neben der geldwerten Abgeltung auch Mehrwertausgleichsverträ-

ge vorzusehen, womit Mehrwerte im Rahmen von Sach- und Dienstleistungen abgeschöpft werden 

können. Mit Blick auf das bundesrechtliche Erfordernis eines angemessenen Ausgleichs betont AEMI-

SEGGER zudem die Bedeutung eines Regelungsspielraums für die Gemeinden zur ortsgerechten Aus-

gestaltung des Ausgleichs. KURT FLURI (2016) fordert die Kantone zudem auf, mit ihrer Ausgestaltung 

des Mehrwertausgleichs den Tatbeweis für dessen Schlüsselrolle bei der hochwertigen baulichen 

Verdichtung zu erbringen. 

Die Energiestrategie 2050 des Bundes sieht die vermehrte Nutzung erneuerbarer Energiequellen und 

damit auch den Ausbau im Bereich der Wasserkraftanlagen vor. CELINA TSCHARNER (2015) zeigt auf, 

dass komplexe kantonale Genehmigungsverfahren für die Erstellung von Wasserkraftanlagen diesem 

Ziel entgegenstehen und nimmt entsprechend die Kantone in die Pflicht. Bereits bestehenden ener-

giepolitischen Anstrengungen der Kantone widmet sich ALEXANDRA BIRCHLER (2015) und thematisiert 

die Bestrebungen, die kantonalen Vorschriften zur Energieeffizienz im Gebäudebereich zu harmoni-
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sieren. Da die bisher verfolgte Strategie über Mustervorschriften der kantonalen Energiedirektoren 

gemäss BIRCHLER von bescheidenem Erfolg gekrönt war, spricht sie sich für die Überführung der Vor-

schriften in ein rechtsverbindliches Konkordat aus.  

F. Kooperativer Föderalismus 

1. Im Allgemeinen 

RALPH BOMATTER (2014) setzt das vieldiskutierte Demokratiedefizit interkantonaler Vereinbarungen 

ins Verhältnis zu den in den Kantonen ergriffenen Gegenmassnahmen und gelangt zum Schluss, dass 

diese die Problematik zumindest entschärfen. ELOI JEANNERAT (2015) stellt sich mit Blick auf die Eigen-

ständigkeit der Kantone und die Autonomie der Gemeinden die Frage nach den Grenzen interkanto-

naler bzw. kommunaler Kooperation und verweist für eine mögliche Begrenzung auf die politischen 

Behörden. PIERRE MAUDET (2014) betont schliesslich die Bedeutung flexibler Kooperationsstrukturen, 

die es ermöglichen, sachbezogen zu agieren. JÜRG INDERBITZIN und CHRISTOPH HAUSER (2016) stellen 

zudem fest, dass gerade im Rahmen regionaler Zusammenarbeit – verstanden als Kooperation von 

Gemeinwesen mit funktionalräumlichem Zusammenhalt − andere Arbeits- und Vorgehensweisen 

gefordert sind als bei der Aufgabenerfüllung auf kommunaler oder kantonaler Ebene, nehmen doch 

insbesondere Überzeugungs- und Koordinationsarbeiten einen weitaus grösseren Platz ein.  

GIOVANNI BIAGGINI (2015) macht auf die dem Bund vermehrt zugewiesene Rolle des Konfliktlösers und 

Streitschlichters – etwa im Rahmen der Festlegung von Spitallisten bei misslungenen Bemühungen 

der Kantone zur Planung der hochspezialisierten Medizin – aufmerksam und plädiert dafür, diese aus 

seiner Sicht nicht ausnahmslos freiwillig eingenommene Position des Bundes in der Föderalismusdis-

kussion zu berücksichtigen. LADINA MOSER und FRITZ SAGER (2015) thematisieren ausserdem das Phä-

nomen strategischer Impulse des Bundes, mithilfe welcher kantonale Zuständigkeitsbereiche gelenkt 

und in Einklang mit übergeordneten Politikkonzepten gebracht werden sollen. Basierend auf einer 

Analyse der strategischen Einflussnahme des Bundes im Bereich der kantonal unterschiedlich ausge-

stalteten Palliativpflege kommen sie zum Schluss, dass diese Governanceform nur beschränkt zielfüh-

rend ist. 

Schliesslich hält FABIO WASSERFALLEN (2015) im Rahmen seiner Gesamtevaluation der Kooperation 

zwischen den Akteuren des föderalen Gefüges fest, dass sich diese durch eine hohe Problemlösefä-

higkeit auszeichnet. Dabei führt er etwa die Kooperation zwischen den Kantonen im Rahmen der 

NFA-Reform an, welche es ermöglicht hat, die Kantonsinteressen gebündelt in den erfolgreichen 

Verhandlungsprozess mit dem Bund einzubringen. 

2. Einzelne Sachbereiche 

Angesichts der Herausforderungen im Bereich des Straf- und Massnahmenvollzugs (wie etwa die 

Verhinderung von schweren Rückfalldelikten) betonen HANS-JÜRG KÄSER und BENJAMIN F. BRÄGGER 

(2015) wie auch AIMÉE ZERMATTEN (2016, IFF) die Bedeutung der Zusammenarbeit im Rahmen der drei 

bestehenden Konkordate sowie der Harmonisierung der Praktiken der verschiedenen Konkordate. 

Speziell wünscht sich AIMÉE ZERMATTEN (2016, Le Temps), dass mit Blick auf die Nachteile isolierter 

kantonaler Gefährlichkeitskommissionen auch im Konkordat der lateinischen Schweiz interkantonale 

Kommissionen gebildet würden. Gemäss BENJAMIN F. BRÄGGER (im Rahmen einer weiteren Publikation 
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2015) würde mit den Kooperations- und Harmonisierungsmassnahmen massgeblich dazu beigetra-

gen, die bestehende föderale Aufgabenteilung beizubehalten und ein Tätigwerden des Bundes zu 

verhindern, was für AIMÉE ZERMATTEN (2016, IFF) − angesichts dessen, dass mit einer Bundeslösung die 

Problemfelder, welche in der Vergangenheit zu Rückfalldelikten geführt hatten, nicht behoben wür-

den − wünschenswert ist.  

JÜRG M. TIEFENTHAL und RONNY FISCHER (2014, Armeeeinsätze) beurteilen Armeeeinsätze zur Unter-

stützung kantonaler Polizeieinheiten aus rechtlicher Sicht und stufen diese mit Blick auf den Bestand 

der kantonalen Polizeihoheit als kritisch ein. 

URS BOLZ und BEAT BLASER (2014) sprechen die dynamische Entwicklung der Finanzhaushaltsgesetzge-

bung in den Kantonen an und beleuchten dabei die Rolle der harmonisierten Rechnungslegungsmo-

delle. Ebenfalls mit dem Harmonisierungsprozess der Rechnungslegungsstandards und dem zu des-

sen Förderung und Gewährleistung eingesetzten Gremium befasst sich NILS SOGUEL (2016). 

Das aus Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren bestehende interkantonale Organ, welches mit 

der Planung der hochspezialisierten Medizin betraut ist, steht im Zentrum der Untersuchung von 

SILVIO HAUSER (2015). Er beleuchtet namentlich die Rechtsetzungstätigkeit dieses Organs und äussert 

sich dazu sowohl aus rechtsstaatlich-demokratischer als auch aus föderalistischer Sicht kritisch. 

G. Mitwirkung der Kantone im Bund (Mitwirkungsföderalismus) 

SEAN MÜLLER untersucht einerseits zusammen mit OSCAR MAZZOLENI die Bedeutung des Mitwirkungsin-

struments der Standesinitiative für periphere Regionen mit starken, regionalistisch orientierten Par-

teien (2016). Andererseits zeigt er auf, dass die Mitwirkung an der Politikgestaltung übergeordneter 

föderaler Ebenen facettenreich ist und nur dann ein umfassendes Bild gewonnen wird, wenn auch 

informelle Mittwirkungskanäle berücksichtigt werden (2014).  

Sowohl CHRISTIAN RÜEFLI (2016) als auch SIMONE LEDERMANN (2014) beschäftigen sich mit der vorparla-

mentarischen Phase des Gesetzgebungsprozesses und widmen sich dabei auch dem Einbezug und 

der Rolle der Kantone. Während LEDERMANN aufzeigt, dass in diesem Zusammenhang aktuell werden-

den Zuständigkeitskonflikten zwischen Bund und Kantonen im Rahmen von paritätisch zusammenge-

setzten Arbeitsgruppen begegnet werden kann, empfiehlt RÜEFLI mit Blick auf die Vollzugstauglichkeit 

der Erlasse einen systematischen Einbezug kantonaler Fachexperten.  

LORENZ LANGER (2016) thematisiert schliesslich die zunehmenden kantonalen oder interkantonalen 

Stellungnahmen zu eidgenössischen Abstimmungsvorlagen und spricht sich – insbesondere mit Blick 

auf die in neuerer Zeit feststellbare zentralisierende Kraft von Initiativen – dafür aus, den Kantonen 

diese Interventionsmöglichkeit grundsätzlich zuzugestehen. 

H. Finanzieller Föderalismus 

1. Die Unternehmenssteuerreform III  

Zu den im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform III diskutierten Massnahmen, welche 

auf Steuereinnahmen und Standortattraktivität stabilisierend hätten wirken sollen, zählt unter ande-

rem die Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer (für die Massnahme des erhöh-
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ten Abzugs von Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen unter dem Aspekt der Steuerharmoni-

sierung siehe MICHAEL BEUSCH [2015] im Kapitel II. D. 2.). KLAUS A. VALLENDER et al. (2015) stufen die 

Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer aus verfassungsrechtlicher Sicht zwar als 

unproblematisch ein, kritisieren sie aber unter ökonomischen Gesichtspunkten: Damit werde die 

Haftung für die Steuerstrategie der Kantone teilweise auf die Bundesebene ausgelagert und in einer 

Vermischung der Verantwortlichkeiten das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz verletzt. CHRISTOPH A. 

SCHALTEGGER (2015, USR III) bekräftigt diese Problematik in seinem Beitrag und weist ergänzend auf 

das «Gerechtigkeitsproblem» hin, wurde doch anlässlich bisheriger Steuerreformen keine derartige 

Kompensationslösung geschaffen. XAVIER OBERSON (2014, USR III) gibt ausserdem die Auswirkung auf 

die interkantonalen Finanzausgleichsmassnahmen zu bedenken, welche die Reform mit sich gebracht 

hätte. 

2. Finanzausgleich 

GEBHARD KIRCHGÄSSNER (2014, NZZ) nimmt das Ende der zweiten Periode des neuen interkantonalen 

Finanzausgleichs (2012−2015) zum Anlass, das System auf seine Herausforderungen zu untersuchen 

und grundsätzliche Überlegungen anzustellen. LUKAS RÜHLI (2015, NFA) bemängelt sodann – im Zu-

sammenhang mit der Veröffentlichung der Finanzausgleichszahlen 2016 – die Anbindung der Ge-

samtdotation an die Entwicklung des Ressourcenpotentials und schlägt eine alternative Festlegung 

der Dotation vor.  

CHRISTOPH A. SCHALTEGGER, ROLAND HOFMANN und ZACHARIAS HUWYLER (2015) konzentrieren sich auf den 

innerkantonalen Finanzausgleich des Kantons-Basel-Landschaft und stellen im Rahmen eines Ver-

gleichs zum Finanz- und Lastenausgleich des Bundes fest, dass das Ausgleichssystem zwischen den 

Baselbieter Gemeinden negative Anreize setzt und insgesamt reformbedürftig erscheint. 

3. Schuldenbremse und Insolvenzordnung 

FABIENNE MARTI LOCHER (2015) befasst sich mit den Instrumenten zur Verschuldungsbegrenzung in den 

Kantonen. Aussagen zur Wirksamkeit der Regelbindung kantonaler Finanzpolitik ermöglicht ihr die 

Betrachtung einer knapp dreissigjährigen Periode ab 1980. Auch CHARLES B. BLANKART (2015) und GEB-

HARD KIRCHGÄSSNER (2014, Schuldenbremse, derselbe 2014, Bundesländer) setzen sich mit kantonalen 

Schuldenbremsen auseinander. Während CHARLES B. BLANKART feststellt, dass der Ausschluss der 

Schuldenübernahme durch die übergeordnete Staatsebene ein zentraler Faktor für die Wirksamkeit 

der Schuldenbremse ist, unterstreicht GEBHARD KIRCHGÄSSNER die Bedeutung der demokratischen Legi-

timation. 

Sowohl DAVID WALDMEIER (2014) als auch CHRISTOPH A. SCHALTEGGER und MARC M. WINISTÖRFER (2016) 

beschäftigen sich mit dem Spannungsfeld zwischen Solidarität und negativer Anreizsetzung, in dem 

sich Insolvenzordnungen für überschuldete Gliedstaaten bewegen. CHRISTOPH A. SCHALTEGGER und 

MARC M. WINISTÖRFER legen ihren Fokus dabei auf die bestehende bundesrechtliche Insolvenzordnung 

für Gemeinden und andere Körperschaften des kantonalen öffentlichen Rechts und ziehen daraus 

grundlegende Schlüsse für eine Insolvenzordnung im Föderalismus. DAVID WALDMEIER stellt zudem 

spezifische Überlegungen hinsichtlich einer Insolvenzordnung für Kantone an. 
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4. Steuern und Abgaben 

Wie GISELA HÜRLIMANN (2015), die den Weg zu einer geteilten Steuerhoheit von Bund, Kantonen und 

Gemeinden aufzeichnet, wählt auch ANDREAS THIER (2014) einen historischen Ansatz und widmet sich 

der Entwicklung des interkantonalen Doppelbesteuerungsverbots. Dieses durch die Rechtsprechung 

konkretisierte, verfassungsrechtliche Verbot beschäftigt auch ADRIANO MARANTELLI (2015) im Rahmen 

seiner Auseinandersetzung mit den verschiedenen, im Bereich Tourismus und Zweitwohnungen er-

hobenen Sondersteuern und -abgaben. Er gelangt dabei zum Schluss, dass die betreffenden Steuern 

und Abgaben nicht pauschal von der interkantonalen Doppelbesteuerung ausgenommen, sondern 

einzelfallweise zu beurteilen sind. 

Sowohl CHRISTOPH A. SCHALTEGGER und CHRISTIAN FREY (2015) als auch MARIUS BRÜLHART und KURT 

SCHMIDHEINY (2015) unterstreichen die Vorzüge des dezentral organisierten schweizerischen Steuer-

systems mit Blick auf Steuerbelastung und Ausgabeneffizienz. Während erstere feststellen, dass da-

mit auch einer Übernutzung der Staatsfinanzen entgegengewirkt wird, betonen letztere die zentrale 

Bedeutung flankierender Massnahmen – wie etwa dem interkantonalen Finanzausgleich –, drohe 

doch ansonsten eine Segregation nach Massgabe des Einkommens. 

Mehrere Untersuchungen relativieren hingegen den Stellenwert der Steuerbelastung für die Woh-

nort- bzw. Standortwahl. MARCO SALVI (2015) geht nach einer Analyse der Vermögenssteuerstatistik 

davon aus, dass dafür auch andere Faktoren ausschlaggebend sind. MARIUS BRÜLHART und RAPHAËL 

PARCHET (2014) stellen im Rahmen ihrer Studie zum Einfluss der kantonalen Erbschaftssteuersätze auf 

die Mobilität vermögender Rentnerinnen und Rentner fest, dass diese eine wenig ausgeprägte Mobi-

litätsreaktion auf Änderungen des Erbschaftssteuersatzes zeigen. Und EVA LUTHI und KURT SCHMIDHEINY 

(2014) verifizieren die Hypothese, dass zentrale Regionen mit hoher Wirtschaftsaktivität höhere 

Steuersätze festlegen können, ohne eine Abwanderung von Unternehmen befürchten zu müssen. 

I. Kompetitiver Föderalismus und vergleichende Studien 

Die Beschäftigung mit Unterschieden zwischen den Kantonen bringt zahlreiche Publikationen hervor. 

Neben hauptsächlich vergleichend-analysierenden Ansätzen spiegelt sich auch der zwischen Glied-

staaten bestehende Wettbewerb und die dem föderalen System zugeschriebene Laborfunktion für 

innovative Lösungen in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wider.  

NICOLAS SCHMITT wendet sich vergleichend sowohl den rechtlichen Rahmenbedingungen der kantona-

len Volksinitiative (2014, Initiatives) als auch dem Aufbau der systematischen Gesetzessammlungen 

der Kantone zu (2015, Recueils systématiques). Insbesondere im Zusammenhang mit letzteren äus-

sert Schmitt den Eindruck, dass Unterschiede in der Ausgestaltung als Zeichen der Eigenständigkeit 

und Abgrenzung zu anderen Kantonen interpretiert werden können. ANTOINETTE FEH WIDMER (2015) 

analysiert die vom kantonalen Kontext abhängige und damit unterschiedliche Intensität der Mitglie-

derfluktuation in kantonalen Legislativen. ARNOLD MARTI (2016) und ISAAK MEIER (2016) bemängeln die 

je nach Kanton unterschiedlich – und insgesamt zu hoch – ausfallenden Kosten eines Zivilprozesses. 

JÖRG KÜNZLI et al. (2015) überprüfen die Grund- und Menschenrechtskonformität der kantonal gere-

gelten Untersuchungshaftbedingungen und stellen fest, dass die durch das föderale System beding-

ten kantonalen Unterschiede zu den festgestellten Defiziten beitragen. Auch bei der Verteilung von 

bezahlter und unbezahlter Arbeit auf die Geschlechter zeigen sich Unterschiede zwischen den Kanto-
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nen. MARTIN GASSER et al. (2015) versuchen die kantonalen Divergenzen mit charakteristischen 

Merkmalen der Kantone zu verbinden und damit zu einer Aussage zu gelangen, welche Faktoren zu 

einer gleichen bzw. ungleichen Verteilung der Arbeitslast beitragen. Wie LUCA CRIVELLI und PAOLA SA-

LARI (2014, Inequity) setzt sich auch GERHARD SCHWARZ (2015) kritisch mit der von Kanton zu Kanton 

variierenden finanziellen Belastung durch Krankenkassenprämien auseinander. SCHWARZ befürchtet 

angesichts der grossen Unterschiede bei den Prämienverbilligungen insbesondere, dass teilweise zu 

stark subventioniert wird und im Ergebnis keine Mittel mehr zur finanziellen Unterstützung jener 

vorliegen, die zwingend darauf angewiesen sind. 

TOMAS POLEDNA und KERSTIN NOËLLE VOKINGER (2014), RETO STEINER et al. (2014) und PETER GRÜNENFELDER 

(2014) beleuchten die Thematik kantonaler Divergenzen unter dem Aspekt des Systemwettbewerbs. 

TOMAS POLEDNA und KERSTIN NOËLLE VOKINGER legen ihren Fokus dabei auf die den inter- und auch in-

nerkantonalen Wettbewerb fördernde Transparenz und Vergleichbarkeit der medizinischen Leistun-

gen im Rahmen der neuen Spitalfinanzierung. RETO STEINER et al. zeigen auf, dass der föderalistische 

Standortwettbewerb eine Anreizfunktion für kantonale und kommunale Reformen ausübt. PETER 

GRÜNENFELDER unterstreicht schliesslich ausdrücklich die Vorteile der Wettbewerbswirkung des Föde-

ralismus.  

GREGOR BACHMANN und NICOLAS SCHMITT (2016) nähern sich der vielgepriesenen Laborfunktion der 

Kantone für innovative Lösungen bestehender Probleme und betonen, dass gesetzgeberische Innova-

tionskraft und damit neuartige kantonale Ansätze massgeblich vom Spielraum abhängen, der den 

Kantonen mit Blick auf das übergeordnete Recht zukommt. Aus dem von ANDREAS LIENHARD und DA-

NIEL KETTIGER (2016) herausgegebenen Werk zum «Justizmanagement» wird ersichtlich, dass das föde-

ralistische Labor Schweiz verschiedene Ansätze zur Qualitätssicherung im Justizbereich hervorge-

bracht hat. PIERRE MAUDET (2016) zeigt zudem auf, wie der Kanton Genf als ein mit der Grenzgän-

gerthematik befasster Kanton eine Vorreiterrolle bezüglich flankierender Massnahmen zur Personen-

freizügigkeit einnimmt. Noch viel mehr könnten die Kantone von in anderen Kantonen entwickelten 

Organisations- und Finanzierungsmodellen im Bereich der Alterspflege profitieren (COSANDEY JÉRÔME, 

unter Mitarbeit von KEVIN KIENAST 2016). STEFAN RIEDER (2015, Politikvollzug und 2015, Umweltrecht) 

befasst sich sodann mit der Handhabung des kantonalen Handlungsspielraums bei der Umsetzung 

von Bundesrecht, aus welchem im Rahmen der Politikevaluation Lehren für einen optimierten kanto-

nalen Vollzug gezogen werden können. Im Bereich des Umweltrechts betonen zudem URSULA BRUN-

NER et al. (2015) die Bedeutung des interkantonalen Austauschs zur Nutzbarmachung ausserkantona-

ler Erfahrungen und neuer Vollzugslösungen. Damit ist die für das Ausschöpfen des Innovationspo-

tentials notwendige Kommunikationsleistung angesprochen, welche REGULA KÄGI-DIENER (2015) auch 

der Vernetzung im Rahmen von ausserparlamentarischen Kommissionen zuspricht.  

J. Föderalismus und Aussenpolitik 

Indem der Bundesverordnungsgeber die Berufsgattung der Notare und Notarinnen dem Anwen-

dungsbereich des Freizügigkeitsabkommens mit der Europäischen Union unterstellte, hat er in einem 

Bereich kantonaler Regelungshoheit europafreundlich interveniert. Anhand dieses Beispiels themati-

sieren sowohl ROLAND PFÄFFLI/FABRIZIO ANDREA LIECHTI (2015) als auch MATTHIAS OESCH (2016) die Aus-

wirkung der Europäisierung auf die innerstaatliche Kompetenz- und Aufgabenordnung. Während 

OESCH insbesondere darauf hinweist, dass der entsprechende Prozess weitgehend schleichend und 
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von der breiten Öffentlichkeit unbeachtet vonstatten geht, plädieren PFÄFFLI/LIECHTI für eine entspre-

chende Sensibilität beim autonomen Nachvollzug von EU-Gemeinschaftsrecht und bei der Entwick-

lung und Umsetzung der bilateralen Verträge. SANDRA MAISSEN et al. (2015) fordern sodann angesichts 

der europapolitisch bedingten innerstaatlichen Zentralisierungstendenz und damit Marginalisierung 

der föderalen Kompetenzordnung die Institutionalisierung der Koordination von Bund und Kantonen 

in europapolitischen Fragen und insgesamt eine Stärkung der diesbezüglichen Informations- und 

Mitwirkungsrechte der Kantone. 

Mit der grundsätzlichen Position der Kantone im europäischen Integrationsprozess befassen sich 

auch THOMAS COTTIER et al. (2014, Rechtsbeziehungen) und THOMAS PFISTERER (2014). Im Fokus steht 

dabei unter anderem das Verhältnis der Kantone zum Bund als Verhandlungspartner der Europäi-

schen Union. 

Die Bedeutung der Kantone interessiert auch mit Blick auf den europäischen Menschenrechtsschutz. 

Von SAMANTHA BESSON und EVA MARIA BELSER (2014) dokumentiert, beleuchten zahlreiche Experten 

und Expertinnen die Thematik. Dabei wird unter anderem die Bedeutung der subnationalen Ebene 

für die Entwicklung eines bundes- und schliesslich europaweiten Grundrechtsschutzes betont (BELSER, 

a.a.O, S. 67 ff.), die Rolle der Kantone beim Vollzug der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofs für Menschenrechte thematisiert (FRÉDÉRIC SCHEIDEGGER, a.a.O, S. 185 ff.) sowie die Relevanz der 

Europäischen Menschenrechtskonvention für die kantonalen Gerichte untersucht (ARNOLD MARTI, 

a.a.O., S. 95 ff.). EVELYNE SCHMID (2016) ergänzt die Literatur in diesem Bereich um ihre Ausführungen 

zur Rolle des Kantonsparlaments bei der Schaffung von Gegebenheiten, in denen Menschenrechte 

möglichst umfassend verwirklicht werden können. Ein besonderes Augenmerk legt sie hierbei darauf, 

wie unter Berücksichtigung der geltenden Kompetenz- und Aufgabenordnung sichergestellt werden 

kann, dass kantonale Gesetzgeber in ihren Kompetenzbereichen bei der Umsetzung völkerrechtlicher 

Verpflichtungen mitwirken. Grundrechte und Mehrebenensysteme stellen sodann auch Ausgangs-

punkt für die Überlegungen von ANDREAS GLASER (2014, Grundrechtseinschränkungen) dar. GLASER 

thematisiert dabei – im Zusammenhang mit direktdemokratisch legitimierten Grundrechtseinschrän-

kungen − die zumindest im innerstaatlichen Verhältnis verstärkte Schutzwirkung der Grundrechte 

durch deren Verankerung in der übergeordneten Rechtsquelle und die bundesgerichtliche Überprü-

fungsmöglichkeit. Übertragen auf das Verhältnis zwischen Bundes- und internationalem Recht äus-

sert sich der Autor hingegen kritisch hinsichtlich eines verstärkten Grundrechtsschutzes: Zu wenig 

geklärt scheine das Verhältnis von Bundesrecht zum Völkerrecht und zum Europäischen Gerichtshof 

für Menschenrechte als Kontrollinstanz.  

BARDO FASSBENDER (2015) thematisiert in seinem Beitrag die Rolle der Gliedstaaten (und damit auch 

der Kantone) als Völkerrechtssubjekte und die entsprechend auch in der Aussenpolitik vorliegende 

mehrstufige Ordnung «offener Bundesstaaten». Als Fazit seiner Abhandlung hält FASSBENDER fest, 

dass ein föderaler Staatsaufbau auch eine entsprechende Vielfalt im Aussenverhältnis bedeutet, hin-

gegen ein einheitlicher Auftritt nach aussen auch eine innerstaatliche Vereinheitlichung mit sich 

bringt. In diesem Sinne zeigen GIOVANNI BIAGGINI und JULIA HAAS (2014) in ihrer Studie zur grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit der Schweiz dann auch auf, dass die Kantone trotz der weitreichenden 

Kompetenz des Bundes im Bereich der auswärtigen Angelegenheiten gerade bei der grenznachbarli-

chen Zusammenarbeit über erhebliche Spielräume verfügen. 
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III. Würdigung 

In der Fülle der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Aspekten des Schweizerischen Födera-

lismus lassen sich für den Zeitraum zwischen 2014−2016 sowohl kontroverse Debatten in bestimm-

ten Themenbereichen (1.) als auch wiederkehrende, grundsätzliche Fragestellungen ausmachen (2.):  

1.  − Im Gleichschritt mit den politischen Diskussionen wird die Debatte rund um den Fremd-

sprachenunterricht auf Primarschulstufe auch von Vertreterinnen und Vertretern der 

Wissenschaft geführt. Während einige den vom Sprachenkompromiss abweichenden Be-

strebungen in mehreren Kantonen ablehnend gegenüberstehen, unterstreichen andere 

die relative Unbestimmtheit des bundesverfassungsrechtlichen Koordinationsauftrags 

und zeigen sich kritisch, daraus eine Verpflichtung zum Unterricht zweier Fremdsprachen 

in der Primarschule abzuleiten. 

 − Weiter zeigt sich, dass die Meinungen auch bezüglich der Frage der Zulässigkeit des Ver-

zichts auf die Gemeindeebene auseinandergehen. Der Mehrheit, welche die kantonale 

Organisationsautonomie betont, steht dabei eine Lehrmeinung entgegen, die in der 

bundesverfassungsrechtlich verankerten Gemeindeautonomie eine Verpflichtung zu ei-

nem dreistufigen föderalen Staatsaufbau erblickt. 

 − Auch das zur Stärkung der Position der Rumantschia vorgeschlagene Konzept eines 

«Romanenstaates» eröffnet einen Diskurs, in dessen Rahmen dem Konzept eines zusätz-

lichen Kantons auf rein personaler Basis verschiedene verfassungsrechtliche Einwände 

entgegengehalten werden. 

 − Überdies sorgt ein Entscheid des Bundesgerichts zur Ausgestaltung kantonaler Wahlsys-

teme − konkret zur Zulässigkeit des Majorzwahlverfahrens für die Mitglieder der Kan-

tonslegislative − nicht nur für Aufsehen, sondern auch für unterschiedliche Reaktionen 

seitens der Wissenschaft. 

2.  − Auffallend viele Beiträge und Untersuchungen befassen sich mit der zunehmenden bun-

desseitigen Regelungstätigkeit und der insgesamt erstarkenden Position des Bundes im 

föderalen Gefüge. Während die einen die Feststellung anhaltender und schleichend fort-

schreitender Zentralisierungstendenzen anhand von verschiedenen Politikbereichen 

(wie etwa dem Gesundheitswesen oder dem Kulturbereich) veranschaulichen, versuchen 

andere, deren Ursachen zu analysieren und Gegenstrategien zu entwickeln. Dabei wer-

den beispielsweise die reflexartigen Forderungen nach einer Bundesregelung zur Prob-

lembewältigung und die Finanzhilfen des Bundes als Treiber der Zentralisierung identifi-

ziert. Zur Eindämmung der Zentralisierung werden verschiedene Vorschläge gemacht, 

wie etwa der Ausbau direktdemokratischer Instrumente im Bereich der föderalistischen 

Aufgaben- und Finanzordnung oder die Plafonierung der Bundesausgaben. 

 − Nicht zuletzt geht die zunehmende Zentralisierung auch auf die erneut festgestellte Auf-

gabenverflechtung zurück. Letztere veranlasst denn auch mehrfach dazu, eine weitere 

Reorganisation der Aufgabenteilung anzuregen oder zumindest zu thematisieren. 

 − Als Dauerbrenner der Föderalismusdiskussion entpuppt sich ausserdem die vielerorts zu 

verzeichnende Divergenz von aufgabenbezogenen bzw. tatsächlichen (Lebens)Räumen 

und politisch-administrativen Strukturen. Forschende verschiedener Disziplinen setzen 

sich dabei mit der Frage auseinander, wie dem Auseinanderfallen der Bezugsrahmen be-
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gegnet werden kann. Mit der Empfehlung zur interkommunalen Zusammenarbeit wird 

dabei auf bereits bekannte Bewältigungsstrategien zurückgegriffen. 

 − Ausserdem zeigt sich, dass der Steuerwettbewerb im dezentral organisierten Steuersys-

tem der Schweiz Gegenstand mehrerer Analysen ist, welche unter anderem die Erkennt-

nis hervorbringen, dass der Einfluss der Steuerbelastung auf die Mobilität nicht über-

schätzt werden sollte. 
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